Bausteine zur Begründung von Schulungsansprüchen nach § 37 BetrVG
I. Allgemeine rechtliche Grundlagen
Grundlage des Schulungsanspruchs
Nach § 37 Abs. 6 BetrVG sind die Mitglieder des Betriebsrats für Schulungs- und Bildungsveranstaltungen freizustellen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Betriebsrat die Kenntnisse unter Berücksichtigung der konkreten betrieblichen Situation benötigt, um seine derzeitigen oder demnächst anfallenden Arbeiten sachgerecht wahrnehmen zu können.
Unterscheidung zwischen Grundkenntnissen und Spezialthemen
Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen der Vermittlung von (1) sog. Grundkenntnissen, durch die das Betriebsratsmitglied erst in die Lage versetzt werden soll, seine sich aus der Amtsstellung ergebenden Rechte und Pflichten ordnungsgemäß wahrzunehmen, und (2) anderen Schulungsveranstaltungen, bei denen ein aktueller, betriebsbezogener Anlass für die Annahme bestehen muss, dass die auf der Schulungsveranstaltung zu erwerbenden Kenntnisse derzeit oder in naher Zukunft von dem zu schulenden Betriebsratsmitglied benötigt werden (Koch - Schaub ArbR-HdB | § 221. Rechtsstellung der Betriebsratsmitglieder Rn. 33, 34).
Besonderheiten bei Grundkenntnissen
Einer konkreten Darlegung der Erforderlichkeit des aktuellen Schulungsbedarfs bedarf es nicht, wenn es sich um die Vermittlung von Grundkenntnissen im Betriebsverfassungsrecht oder im allgemeinen Arbeitsrecht für ein erstmals gewähltes Betriebsratsmitglied handelt. Kenntnisse des Betriebsverfassungsgesetzes als der gesetzlichen Grundlage für die Tätigkeit des Betriebsrats sind unabdingbare Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Betriebsratsarbeit. Die Vermittlung von Grundkenntnissen des allgemeinen Arbeitsrechts ist stets, ohne einen aktualitätsbezogenen Anlass, als eine erforderliche Kenntnisvermittlung im Sinne des § 37 Abs. 6 BetrVG anzusehen.
II. Baustein: Grundlagenseminar Arbeitsrecht
Rechtsgrundlage
Der Anspruch auf Teilnahme an einem Grundlagenseminar im allgemeinen Arbeitsrecht folgt aus § 37 Abs. 6 BetrVG. Das Bundesarbeitsgericht und die Landesarbeitsgerichte haben anerkannt, dass die Vermittlung von Grundkenntnissen des allgemeinen Arbeitsrechts stets, ohne einen aktualitätsbezogenen Anlass, als eine erforderliche Kenntnisvermittlung im Sinne des § 37 Abs. 6 BetrVG anzusehen ist (Marilena Sülzle - PersLex | "Betriebsratsmitglied - Schulungsanspruch" Arbeitsrecht).
Begründungstext für Arbeitgeber:
„Betreff: Teilnahme an Grundlagenseminar Arbeitsrecht
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat beantragt die Teilnahme von [Anzahl] Betriebsratsmitgliedern an einem Grundlagenseminar zum allgemeinen Arbeitsrecht. Die Schulungsmaßnahme ist erforderlich, da:
Grundkenntnisse des Arbeitsrechts sind unverzichtbar für die Betriebsratsarbeit: Die Kenntnisse des allgemeinen Arbeitsrechts sind unabdingbare Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Betriebsratsarbeit. Ohne diese Grundkenntnisse kann der Betriebsrat seine gesetzlichen Aufgaben nach dem BetrVG nicht sachgerecht wahrnehmen (Marilena Sülzle - PersLex | "Betriebsratsmitglied - Schulungsanspruch" Arbeitsrecht).
Keine konkreter Anlass erforderlich: Bei Grundlagenseminaren zum allgemeinen Arbeitsrecht bedarf es keiner konkreten Darlegung der Erforderlichkeit. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass diese Kenntnisse von Betriebsratsmitgliedern entweder alsbald oder zumindest demnächst benötigt werden, um ihre Betriebsratsaufgaben sachgerecht wahrnehmen zu können (Marilena Sülzle - PersLex | "Betriebsratsmitglied - Schulungsanspruch" Arbeitsrecht).
Gesetzliche Aufgaben erfordern arbeitsrechtliche Kompetenz: Der Betriebsrat hat zahlreiche Aufgaben und Mitbestimmungsrechte im Bereich des Arbeitsrechts (z. B. bei Kündigungen, Arbeitszeitregelungen, Eingruppierungen, Urlaubsregelungen). Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben sind fundierte Kenntnisse des allgemeinen Arbeitsrechts erforderlich.
Rechtsprechung und Gesetzesänderungen: Das Arbeitsrecht unterliegt ständigen Veränderungen durch neue Gesetze und die Rechtsprechung. Eine regelmäßige Aktualisierung der Kenntnisse ist daher notwendig, um die Betriebsratsarbeit auf aktuellem Rechtsstand durchführen zu können.
Die Teilnahme an diesem Grundlagenseminar dient daher der qualifizierten Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Betriebsrats und ist gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich.“
III. Baustein: Grundlagenseminar Betriebsverfassungsrecht
Rechtsgrundlage
Der Anspruch auf Teilnahme an einem Grundlagenseminar im Betriebsverfassungsrecht folgt aus § 37 Abs. 6 BetrVG. Die Vermittlung von Grundkenntnissen im Betriebsverfassungsrecht ist für die ordnungsgemäße Ausübung des Betriebsratsamtes unverzichtbar. Einer konkreten Darlegung der Erforderlichkeit bedarf es bei Grundlagenseminaren zum Betriebsverfassungsrecht nicht, da Kenntnisse des BetrVG als gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit des Betriebsrats unabdingbare Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Betriebsratsarbeit sind.
Begründungstext für Arbeitgeber
„Betreff: Teilnahme an Grundlagenseminar Betriebsverfassungsrecht
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat beantragt die Teilnahme von [Anzahl] Betriebsratsmitgliedern an einem Grundlagenseminar zum Betriebsverfassungsrecht. Die Schulungsmaßnahme ist erforderlich, da:
BetrVG als gesetzliche Grundlage: Das Betriebsverfassungsgesetz bildet die gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit des Betriebsrats. Kenntnisse dieses Gesetzes sind unabdingbare Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Betriebsratsarbeit.
Keine konkreter Anlass erforderlich: Bei der Vermittlung von Grundkenntnissen im Betriebsverfassungsrecht bedarf es keiner konkreten Darlegung der Erforderlichkeit. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass diese Kenntnisse von Betriebsratsmitgliedern für die Ausübung ihres Amtes benötigt werden.
Umfangreiche Aufgaben und Kompetenzen: Der Betriebsrat hat zahlreiche Aufgaben und Kompetenzen nach dem BetrVG, darunter die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG), die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten (§ 87 BetrVG) und die Mitwirkung in personellen Angelegenheiten (§ 92 ff. BetrVG). Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung dieser Aufgaben sind fundierte Kenntnisse des BetrVG unerlässlich.
Verfahrenskenntnisse: Das BetrVG regelt nicht nur die materiellen Aufgaben des Betriebsrats, sondern auch die Verfahrensabläufe, Sitzungen, Beschlussfassungen und die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber. Diese Verfahrenskenntnisse sind für eine effektive Betriebsratsarbeit zwingend erforderlich.
Rechtssicherheit: Um die Rechte der Arbeitnehmer wirksam wahrzunehmen und Konflikte mit dem Arbeitgeber zu vermeiden, benötigt der Betriebsrat fundierte Kenntnisse über seine Befugnisse und Grenzen nach dem BetrVG.
Die Teilnahme an diesem Grundlagenseminar dient daher der qualifizierten Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Betriebsrats und ist gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich.“
IV. Baustein: Seminar Künstliche Intelligenz 
Rechtsgrundlage
Der Anspruch auf Teilnahme an einer Schulung zum Thema Künstliche Intelligenz folgt aus § 37 Abs. 6 BetrVG. Voraussetzung ist, dass die in der Schulung vermittelten Kenntnisse unter Berücksichtigung der konkreten Situation im Betrieb und im Betriebsrat benötigt werden, damit die Betriebsratsmitglieder ihre aktuellen oder demnächst anfallenden gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen können (Forst - Thüsing/Wurth Social Media | § 4 Soziale Medien aus der Sicht der Beschäftigtenvertretungen Rn. 1-32). Bei Schulungen zu neuen Technologien ist ein konkreter betrieblicher Anlass darzulegen (Forst - Thüsing/Wurth Social Media | § 4 Soziale Medien aus der Sicht der Beschäftigtenvertretungen Rn. 1-32).
Begründungstext für Arbeitgeber
„Betreff: Teilnahme an Seminar zu Künstlicher Intelligenz
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat beantragt die Teilnahme von [Anzahl] Betriebsratsmitgliedern an einem Seminar zum Thema Künstliche Intelligenz. Die Schulungsmaßnahme ist erforderlich, da:
Konkreter betrieblicher Anlass: In unserem Unternehmen werden zunehmend KI-gestützte Systeme eingesetzt [bitte spezifizieren: z. B. bei der Personalauswahl, im Kundenservice, in der Produktion, bei der Datenanalyse]. Dies stellt eine wesentliche Veränderung der Arbeitsbedingungen dar, die den Betriebsrat in seinen Aufgaben betrifft.
Mitbestimmungsrechte: Der Einsatz von KI-Systemen berührt zahlreiche Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, insbesondere bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG), der Überwachung der Arbeitsleistung (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) und der Einführung technischer Einrichtungen (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG).
Schutz der Arbeitnehmer: Der Betriebsrat hat nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BetrVG die Aufgabe, darüber zu wachen, dass zugunsten der Arbeitnehmer geltende Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden. KI-Systeme können Auswirkungen auf den Datenschutz, die Diskriminierungsfreiheit und die Arbeitsplatzsicherheit haben.
Informations- und Beratungsrechte: Der Betriebsrat hat nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG das Recht, über die Planung von Arbeitsabläufen und Arbeitsverfahren informiert zu werden. Zur sachgerechten Beratung und Bewertung von KI-gestützten Systemen sind fundierte Kenntnisse über Funktionsweise, Chancen und Risiken der KI erforderlich.
Notwendige Fachkenntnisse: Um die Auswirkungen von KI-Systemen auf die Beschäftigten beurteilen und entsprechende Betriebsvereinbarungen gestalten zu können, benötigt der Betriebsrat spezifische Kenntnisse über Technologie, rechtliche Rahmenbedingungen und soziale Auswirkungen der KI.
Aktualität und Zukunftsorientierung: Die Entwicklung von KI schreitet rasch voran. Eine Schulung in diesem Bereich ist notwendig, um den Betriebsrat in die Lage zu versetzen, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren und die Interessen der Arbeitnehmer wirksam zu vertreten.
Die Teilnahme an diesem Seminar dient daher der qualifizierten Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Betriebsrats im Zusammenhang mit der Einführung und Nutzung von KI-Systemen im Unternehmen und ist gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich.“
V. Baustein: Seminar Datenschutz
Rechtsgrundlage
Der Anspruch auf Teilnahme an einer Schulung zum Thema Datenschutz folgt aus § 37 Abs. 6 BetrVG. Voraussetzung ist, dass die in der Schulung vermittelten Kenntnisse unter Berücksichtigung der konkreten Situation im Betrieb und im Betriebsrat benötigt werden, damit die Betriebsratsmitglieder ihre aktuellen oder demnächst anfallenden gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen können (Forst - Thüsing/Wurth Social Media | § 4 Soziale Medien aus der Sicht der Beschäftigtenvertretungen Rn. 1-32). Bei Schulungen zu Spezialthemen ist ein aktueller, betriebsbezogener Anlass darzulegen (Sasse - PersLex | "Mobbing - Schulungsanspruch des Betriebsrates).
Begründungstext für Arbeitgeber
„Betreff: Teilnahme an Seminar zum Thema Datenschutz
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat beantragt die Teilnahme von [Anzahl] Betriebsratsmitgliedern an einem Seminar zum Thema Datenschutz. Die Schulungsmaßnahme ist erforderlich, da:
Konkreter betrieblicher Anlass: In unserem Unternehmen werden personenbezogene Daten der Arbeitnehmer in erheblichem Umfang verarbeitet [bitte spezifizieren: z. B. bei der Personalverwaltung, im Rahmen von Zeiterfassungssystemen, bei der Nutzung von Kommunikationsmitteln, bei der Gesundheitsvorsorge]. Dies betrifft zentrale Rechte und Interessen der Arbeitnehmer.
Aufsichtsfunktion des Betriebsrats: Der Betriebsrat hat nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BetrVG die Aufgabe, darüber zu wachen, dass zugunsten der Arbeitnehmer geltende Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge durchgeführt werden. Hierzu gehören insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Mitbestimmungsrechte bei Datenverarbeitung: Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Dies umfasst auch Systeme zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
Informations- und Beratungsrechte: Der Betriebsrat hat nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG das Recht, über die Planung von Arbeitsabläufen und Arbeitsverfahren informiert zu werden. Zur sachgerechten Beratung und Bewertung von datenschutzrelevanten Maßnahmen sind fundierte Kenntnisse über die rechtlichen Anforderungen und praktischen Umsetzung notwendig.
Schutz der Arbeitnehmerrechte: Die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft grundlegende Rechte der Arbeitnehmer, insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Der Betriebsrat muss in der Lage sein, die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften zu überwachen und bei Verstößen einzuschreiten.
Aktuelle Entwicklungen: Die Datenschutzgesetzgebung unterliegt ständigen Weiterentwicklungen durch neue Gesetze und die Rechtsprechung. Eine regelmäßige Aktualisierung der Kenntnisse ist notwendig, um die Betriebsratsarbeit auf aktuellem Rechtsstand durchführen zu können.
Betriebsvereinbarungen: In vielen Unternehmen werden Betriebsvereinbarungen zum Datenschutz geschlossen. Zur Gestaltung und Überwachung solcher Vereinbarungen sind fundierte datenschutzrechtliche Kenntnisse erforderlich.
Die Teilnahme an diesem Seminar dient daher der qualifizierten Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Betriebsrats im Zusammenhang mit dem Datenschutz im Unternehmen und ist gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich.“
VI. Praktische Hinweise zur Nutzung der Bausteine
Die vorstehenden Bausteine dienen als Formulierungshilfe und sollten an die spezifische Situation im jeweiligen Unternehmen angepasst werden. Besonders bei den Spezialthemen (KI, Datenschutz) ist eine konkrete Darlegung des betrieblichen Anlasses wichtig.
Eine erfolgreiche Begründung sollte folgende Elemente enthalten:
Gesetzliche Grundlage: Verweis auf § 37 Abs. 6 BetrVG.
Konkreter betrieblicher Anlass: Beschreibung der betrieblichen Situation, die den Schulungsbedarf begründet.
Aufgabenbezug: Darlegung, welche Aufgaben des Betriebsrats durch die Schulung besser wahrgenommen werden können.
Erforderlichkeit: Erklärung, warum die Kenntnisse erforderlich sind und nicht auf andere Weise erworben werden können.

Der Betriebsrat hat bei der Beurteilung, ob eine Schulungsveranstaltung notwendig und welches seiner Mitglieder zu schulen ist, einen Beurteilungsspielraum. Dem Gremium soll durch die vermittelten Kenntnisse ermöglicht werden, seine Aufgaben nach dem BetrVG zu erfüllen (Koch - Schaub ArbR-HdB | § 221. Rechtsstellung der Betriebsratsmitglieder Rn. 38).
Der Betriebsrat sollte über die Notwendigkeit der Schulung einen förmlichen Beschluss fassen. Bei der Beschlussfassung hat der Betriebsrat im Allgemeinen folgende Umstände zu berücksichtigen, die auch in einem evtl. gerichtlichen Verfahren dargelegt werden müssen (Koch - Schaub ArbR-HdB | § 221. Rechtsstellung der Betriebsratsmitglieder Rn. 38):
· Erfolgt die Schulung in Fragen, die zur Betriebsratstätigkeit gehören?
· Besteht ein gegenwärtiges, betriebsbezogenes Bedürfnis für die Schulung?
· Besteht Schulungsbedürftigkeit des Betriebsrats und des einzelnen Betriebsratsmitglieds?
· Bei Schulung in Spezialfragen: Bezug zu den besonderen Aufgaben des einzelnen Betriebsratsmitglieds
· Der Themenplan der Schulungsveranstaltung
Der Betriebsrat hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und die zeitliche Lage der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen rechtzeitig bekannt zu geben. Hält der Arbeitgeber die betrieblichen Notwendigkeiten für nicht ausreichend berücksichtigt, so kann er die Einigungsstelle anrufen (Thüsing - Richardi BetrVG | BetrVG § 37).
Nach § 37 Abs. 7 BetrVG hat der Arbeitgeber die durch die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen entstandenen Kosten zu tragen. Dies umfasst die Teilnahmegebühren, Reisekosten, Übernachtungskosten und Verpflegungskosten.
Diese Bausteine dienen als Formulierungshilfe und stellen keine Rechtsberatung dar. Für die rechtssichere Gestaltung von Schulungsanträgen und die Beurteilung der Erforderlichkeit von Schulungsmaßnahmen wird die Hinzuziehung eines qualifizierten Rechtsbeistands oder der zuständigen Gewerkschaft empfohlen.

Checkliste für Schulungsanträge
1. Schulungstyp identifizieren (Grundkenntnisse vs. Spezialthema)
1. Bei Spezialthemen: Konkreten betrieblichen Anlass darlegen
1. Aufgabenbezug des Betriebsrats herstellen
1. Erforderlichkeit der Kenntnisse begründen
1. Betriebsratsbeschluss fassen
1. Themenplan der Schulung beifügen
1. Kostenübersicht erstellen
1. Rechtzeitige Mitteilung an Arbeitgeber
1. Freistellung beantragen
1. Kostenübernahme geltend machen

Wichtige Rechtsprechung im Überblick
Grundkenntnisse:
1. LAG Hamm BeckRS 2007, 42264: Grundkenntnisse des allgemeinen Arbeitsrechts sind stets erforderlich (Marilena Sülzle - PersLex | "Betriebsratsmitglied - Schulungsanspruch" Arbeitsrecht)
1. Fitting Betriebsverfassungsgesetz § 37 Randnummer 143 f.: Grundkenntnisse des BetrVG sind unabdingbar (Marilena Sülzle - PersLex | "Betriebsratsmitglied - Schulungsanspruch" Arbeitsrecht)
Spezialthemen:
1. BAG NZA 1997, 781: Bei Spezialthemen ist ein aktueller, betriebsbezogener Anlass erforderlich (Sasse - PersLex | "Mobbing - Schulungsanspruch des Betriebsrates)
1. BAG NZA 2015, 632: Die Darlegung darf nicht überspannt werden, Konflikte als Vorstufe sind ausreichend (Sasse - PersLex | "Mobbing - Schulungsanspruch des Betriebsrates)
Technologie-Schulungen:
1. BAG zur Erforderlichkeit von Technologieschulungen: Kosten sind nur erforderlich, soweit auch die Geräte und Anwendungen selbst erforderlich sind (Forst - Thüsing/Wurth Social Media | § 4 Soziale Medien aus der Sicht der Beschäftigtenvertretungen Rn. 1-32)



Hinweis: Diese Bausteine wurden auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung und Kommentarliteratur erstellt. Stand: 2026. Für die rechtssichere Anwendung im Einzelfall wird die Hinzuziehung eines Rechtsbeistands empfohlen.
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